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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1987

Norm

ABGB §1358

Rechtssatz

Auch später begründete Sicherungsmittel gehen auf den Zahler einer fremden Schuld über, es sei denn, sie würden im

Innenverhältnis so ausgestaltet, daß sie, wie zB die Ausfallsbürgschaft, nicht als Entlastung bereits bestehender

Sicherheiten wirken sollten.
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